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TIERSCHUTZRECHT 
 

Das ständig wachsende Verantwortungsbewusst-

sein der Bevölkerung für die Tiere wird seit gerau-

mer Zeit auch von der Politik wahrgenommen. Dies 

hat zur Folge, dass neue Gesetze und Verordnun-

gen auf den Weg gebracht und auch freiwillige 

Maßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes 

von den Regierungen gefördert werden. 

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz unterstützt zum 

Beispiel Forschungsvorhaben, Investitionen in 

tierschutzgerechte Haltungssysteme in der Land-

wirtschaft oder die Entwicklung von Ersatzmetho-

den zu Tierversuchen. Auf EU-Ebene wurde 2010  

z. B. die Einführung eines Tierschutzlabels für 

Lebensmittel vorbereitet. 

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen anhand 

einer speziellen Kennzeichnung klar erkennen 

können, wenn Lebensmittel nach deutlich höheren 

Tierschutzstandards produziert wurden als gesetz-

lich erforderlich. Dies soll einen Anreiz schaffen, den 

Tierschutz in der landwirtschaftlichen Nutztierhal-

tung zu verbessern. Zudem soll sie das Bewusst-

sein der Verbraucherinnen und Verbraucher für die 

Herkunft von Lebensmitteln und für eine tierschutz-

gerechte Produktion stärken. 

Für die Veterinärämter als zuständige Behörde für 

die Einhaltung des Tierschutzes auf Kreisebene 

bedeutet dieser Wandel auch eine stetige Mehrung 

der Aufgaben. Tierhalter und praktische Tierärzte 

müssen z. B. über geänderter Mindestanforderun-

gen in der Nutztierhaltung informiert werde. Es 

werden Schulungen zu den geänderten Rechtsvor-

schriften für Tiertransporte durchgeführt und die 

Kontrollen v. a. der gewerblichen Tierhaltungen und 

Tiertransporte werden umfangreicher. 

 

So wird die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Vor-

gaben bei jeder Abfertigung von Tiertransporten von 

den Amtstierärzten überprüft und auch bei der 

Ankunft der Tiere, werden diese (i. d. R. von den 

amtlichen Tierärzten an den Schlachthöfen) 

kontrolliert. 

 

Auch in den Schlachtbetrieben selbst ist es eine 

wichtige Aufgabe der amtlichen Tierärzte, die Ein-

haltung des Tierschutzes vor und während der 

Schlachtung zu überwachen. Für diese 

arbeitstäglichen Kontrollen und auch für 

Sonderkontrollen wurden im Rahmen eines für ganz 

Bayern geltendes Qualitätsmanagementsystems 

umfangreiche Checklisten erarbeitet, die nun von 

den Kontrollorganen, aber auch den Verantwortli-

chen Personen des Schlachtbetriebes selbst regel-

mäßig abgearbeitet werden müssen. 

Unter die Sonderkontrollen fallen z. B. die im 

Diagramm aufgeführten planmäßigen 

Schlachtkontrollen. 

 

Gemäß § 11 Tierschutzgesetz muss jeder, der 

gewerblich Tiere hält eine Erlaubnis dazu 

vorweisen. Zu diesen gewerblichen Tierhaltern 

zählen u. a. Tierpensionen, Reit- und Fahrbetriebe 

Zoohandlungen, Hunde- und Katzenzüchter, 

Zirkusbetriebe, etc.  

Vom Veterinäramt Traunstein wurden im Jahr 2010 

sieben dieser Erlaubnisse neu ausgestellt. Dabei 
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Auslöser für die Kontrollen 2010
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handelte es sich um 4 Reit- und Fahrbetriebe, 2 

Tierhändler (Zierfische und Reptilien) sowie um ein 

Tierheim. Der Arbeitsaufwand für eine solche 

Erlaubnis ist erheblich, da die persönliche und 

fachliche Eignung der verantwortlichen Person und 

auch die räumlichen Voraussetzungen nach strikten 

Vorgaben des auch hier anzuwendenden Qualitäts-

managementsystems zu prüfen sind. 

 

Diese Betriebe müssen dann auch regelmäßig vom 

Veterinäramt kontrolliert werden.  

 

Zusätzlich werden natürlich auch anlassbezogenen 

Tierschutzkontrollen durchgeführt, deren Anzahl seit 

einigen Jahren kontinuierlich ansteigt.  

So waren es im Jahr 2008 noch insgesamt 274 Tier-

schutzkontrollen, die vom Veterinäramt des Land-

ratsamtes Traunstein durchgeführt wurden, 2009 

mussten die Amtstierärzte und Veterinärassistenten 

bereits 375 Tierhaltungen überprüfen und 2010 

waren es 390 Kontrollen. 

 

Ein Grund dafür ist, dass die Bürger immer mehr  

auf Missstände bei der Tierhaltung achten und auch 

bereit sind, diese an das dafür zuständige Veterinär-

amt weiterzuleiten. 

Im Jahr 2010 gingen 138 Tierschutzanzeigen beim 

Veterinäramt Traunstein ein, von denen aber nur bei 

ca. 1/3 auch tatsächlich Verstöße festgestellt und 

zur Behebung der Missstände entsprechende 

Maßnahmen durch das Landratsamt eingeleitet 

werden mussten.  

Oft schätzen die meldenden Personen die Situation 

nur falsch ein. Rinder fühlen sich z. B. auch bei 

Minustemperaturen auf der Weide durchaus wohl, 

vorausgesetzt, ihnen steht ein ausreichender 

Witterungsschutz mit Einstreu, Trinkwasser und  

gutes Futter zur Verfügung. 

Den Amtstierärzten werden aber auch oft nur 

aufgrund von z. B. Nachbarschaftsstreitigkeiten oder  

Scheidungskriegen dramatische Zustände geschil-

dert. Am Ort des Geschehens findet man dann 

häufig vorbildliche Tierhaltung vor, was einerseits 

natürlich durchaus positiv zu sehen ist, wodurch 

aber andererseits viel wertvolle Arbeitszeit für 

wirkliche Tierschutzprobleme verloren geht. 

  Diagramm 1: Auslöser für Kontrollen im Jahr 2010 

 

Auch die oben genannten gewerblichen Tierhaltun-

gen können deshalb nicht immer so häufig kon-

trolliert werden, wie es eigentlich wünschenswert 

wäre. Zu deren regelmäßigen Überprüfung werden 

die im Diagramm aufgeführten Anlasskontrollen 

gezählt. Darunter fallen aber auch die Tierschutz-

kontrollen, die aufgrund anderer Feststellungen, wie 

Auftrieb stark verschmutzter Kälber am Kälbermarkt, 

auffallend hohe Todesraten in einem Betrieb mit 

Mastgeflügel oder Angebote von vielen Hundewel-

pen unterschiedlicher Rassen in den Lokalzeitun-

gen, durchgeführt wurden. 

 

Es wurden 2010 zu über der Hälfte Nutztierhaltun-

gen kontrolliert. Hier traten allerdings nur 39 der 

insgesamt 92 für das Jahr 2010 festgestellten Ver-

stöße auf, wovon wiederum 19 Pferdehaltungen (36 

% aller kontrollierten Pferdebetriebe) betroffen 

waren. 
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landwirtschaftlcher Betrieb 126 Schaf- oder Ziegenhaltung 10
Wildhaltung 5 Pferdehaltung 53
Geflügelhaltung 10 Hundehaltung 60
Haltung gefährlicher Tiere 5 Hundezucht 13
Katzenhaltung 33 Katzenzucht 9
Haltung von Kleintieren 32 Igelauffangstation 2
Ziervogelhaltung 5 Reptilienhaltung 5
Zoofachhandel 7 Zirkusbetrieb/Tierausstellung 6
Viehtransport 4 Schlachtbetrieb 5

 Diagramm 2:  Verteilung der Kontrollen auf die  
Betriebsarten 

 

Bei den privaten Tierhaltern waren von den 

überprüften Katzenhaltunge 26 % mit 

Beanstandungen und bei den Hundehaltern wurden 

zu 28 % Verstöße festgestellt.   

Hingegen mussten bei 3 von 9 Kontrollen bei 

Katzenzüchtern und 8 von 13 Kontrollen bei 

Hundezüchtern die Behebung von Mängeln 

angeordnet werden. 

 

Bei dem größten Teil aller Kontrollen war hingegen 

nichts zu beanstanden oder die Mängel waren nur 

gering und wurden von den einsichtigen Tierhaltern 

nach einer mündlichen Belehrung und Beratung 

unverzüglich behoben. 

 

Aber auch im Jahr 2010 waren wieder viele Ver-

stöße so gravierend, dass sie vom Veterinäramt 

geahndet werden mussten. Die Maßnahmen reich-

ten angefangen von kostenpflichtigen Verwarnun-

gen über Zwangsgeldandrohungen und Bußgeldern 

bis hin zur Tierwegnahme.  

Schwerwiegende Vergehen, die im Straftatsbereich 

liegen, müssen an die Staatsanwaltschaft abgege-

ben werden. Dies war im Jahr 2010 im Landkreis 

Traunstein viermal der Fall. Zwei Rinderhalter 

hatten für ihre verletzten Tiere einige Wochen lang 

keinen Tierarzt beauftragt und diese nicht 

behandeln lassen. Eine Katzenhalterin hielt über 

längere Zeit ihren Kater in einem viel zu kleinen 

Kellerraum und auch der Fall eines Hundehändlers, 

der über eine Scheinadresse im Landkreis 

Traunstein seine Tiere anbot, wurde an den 

Staatsanwalt weitergeleitet. 

 

Es wurden 2010 insgesamt 17 Bußgeldverfahren 

eingeleitet. Betroffen waren dabei 12 private, 2 

gewerbliche Tierhalter und 3 landwirtschaftliche 

Betriebe. Die Höhe der Bußgelder lagen dabei 

zwischen 200 € und 5000 €. 

Zwei der Verfahren wurden nach Prüfung der 

Stellungnahmen der Betroffenen und Vorlage von 

zusätzlichen Belegen und Zeugenaussagen wieder 

eingestellt. 

 

In drei Fällen wurden Tiere dem Besitzer 

weggenommen. Es handelte sich dabei um einen 

Schaf- und Kaninchenhalter, der bereits ein 

bestehendes Tierhalteverbot hat, sich aber immer 

wieder neue Tiere zulegt und diese nur mäßig 

versorgt. Ein Tierhalter hatte seine Katze und ein 

anderer eine Schlange über mehrere Tage 

unversorgt in der Wohnung gelassen.  

Ein weiterer Katzen- und Nagetierhalter konnte dazu 

bewegt werden, seine Tiere freiwillig abzugeben. 

Ein Tierhalteverbot hat dieser Mann aufgrund der 
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wiederholten Vernachlässigung seiner Tiere 

trotzdem erhalten. 
 

41 Tierschutz-Kontrollen liefen auch im Rahmen der 

sog. Cross Compliance-Kontrollen, bei denen die 

landwirtschaftlichen Betriebe nachweisen müssen, 

dass sie alle rechtlichen Vorgaben (wie z. B. im Be-

reich Rinderkennzeichnung, Lebensmittel- und 

Futtermittelhygiene und eben auch Tierschutz) ein-

halten, um durch EU-Gelder unterstützt zu werden.  

Bei festgestellten Mängeln, wird dann je nach 

schwere des Verstoßes ein durch die EU festge-

legter Prozentsatz von den Direktzahlungen nicht 

ausbezahlt. Sollten bei einer Cross Compliance-

Kontrolle im darauf folgenden Jahr wieder die 

gleichen Mängel festgestellt werden, wird dieser 

Prozentsatz drastisch erhöht. 

Bei den 31 systematischen CC-Kontrollen (hier 

werden die Betriebe zufällig ausgewählt und zum 

Tierschutz auch noch anderen Bereichen geprüft) 

konnten keine Tierschutzvergehen festgestellt 

werden.  

 

Die CC-Anlasskontrollen werden gezielt aufgrund 

von Verdachtsmomenten durchgeführt und hier 

waren bei 8 von 10 Betrieben Verstöße zu 

verzeichnen. Beanstandet wurde z. B., dass in den 

Betrieben die Kälber angebunden gehalten wurden 

(in fünf Fällen), die Klauenpflege nicht 

ordnungsgemäß durchgeführt war (2 Fälle) und es 

in den Ställen zu dunkel war (2 Fälle). 

 
 

Altenmarkt 5 Bergen 3

Chieming 26 Engelsberg 3

Fridolfing 11 Grabenstätt 16

Grassau 15 Inzell 10

Kienberg 1 Kirchanschöring 2

Marquartstein 3 Obing 11

Palling 5 Petting 6

Pittenhart 3 Reit im Winkl 1

Ruhpolding 7 Schnaitsee 14

Seeon-Seebruck 7 Siegsdorf 11

Staudach-Egerndach 2 Surberg 2

Tacherting 7 Taching 2

Tittmoning 8 Traunreut 30

Traunstein 39 Trostberg 32

Übersee 22 Unterwössen 10

Vachendorf 3 Waging 20

Wonneberg 4 Betrieb außerhalb des Landkreises 8

 
 Diagramm 3: Verteilung der Kontrolle auf die 
                        Gemeinden im Jahr 2010
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TIERARZNEIMITTELRECHT

Das Arzneimittelgesetz (kurz AMG) regelt sowohl 

den Verkehr mit Human-, als auch den mit 

Tierarzneimitteln. 

Für Tierarzneimittel gibt es allerdings eine Reihe 

von Sonderregelungen, da bei deren Verwendung 

einerseits die Versorgung unserer Tiere mit 

Arzneimitteln zu sichern ist, andererseits muss 

sichergestellt sein, dass den Tieren kein Schaden 

durch unsachgemäße Anwendung zugefügt wird.  

Des Weiteren besteht auch für den Menschen ein 

Risiko, wenn Arzneimittel bei Tieren, die der 

Gewinnung von Lebensmitteln dienen, eingesetzt 

werden. Zu diesen lebensmittelliefernden Tieren 

gehören nicht nur Rinder und Schweine, sondern 

auch Geflügel, Fische, Bienen und teilweise Pferde. 

Tierarzneimittel werden von der Herstellung über die 

Vertriebswege bis hin zu den tierärztlichen Haus-

apotheken und der Anwendung z. B. in den land-

wirtschaftlichen Betrieben mit Nutztierhaltung über-

wacht. Darüber hinaus werden im Rahmen des sog. 

Nationalen Rückstandskontrollplans tierische 

Lebensmittel wie Fleisch, Milch, Eier und Honig, 

neben anderen möglichen Schadstoffen, auch auf 

Arzneimittelrückstände untersucht. 

Zuständig für die Überwachung der arzneimittel-

rechtlichen Vorschriften bei Tierhaltern, Tierärzten, 

Tierheilpraktikern und für Betriebe, die freiverkäuf-

liche Tierarzneimittel anbieten (z. B. Zoohandlun-

gen), ist das Veterinäramt. 

Beim Nachweis von Tierarzneimitteln in Milch oder 

im Fleisch von geschlachteten Tieren, wird der 

Herkunftsbetrieb vom Amtstierarzt aufgesucht. Es 

werden dann vor Ort Ermittlungen angestellt, wie es 

zu diesen Rückständen kommen konnte. Dabei wird 

die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen 

Wartezeit überprüft. Die Wartezeit ist der Zeitraum 

der nach der letzten Verabreichung des Tierarznei-

mittels an das Tier bis zur Herstellung von Lebens-

mitteln, die von diesem Tier stammen, eingehalten 

werden muss. So wird gewährleistet, dass Rück-

stände in diesen Lebensmitteln, die gesetzlich für 

jeden Wirkstoff festgelegte zulässige Höchstmenge 

nicht überschreiten.   

Stichprobenartig erfolgen die arzneimittelrechtlichen 

Kontrollen der Tierhalter im Rahmen der Cross 

Compliance-Kontrollen, von denen im Landkreis 

Traunstein 114 im Jahr 2010 durchgeführt wurden. 

Dabei werden die beim Landwirt vorhandenen Tier-

arzneimittel begutachtet und die sog. Bestands-

bücher eingesehen, in denen der Tierhalter jede 

Anwendung eines Arzneimittels eintragen muss, 

bzw. die entsprechenden Belege des behandelnden 

Tierarztes zu sammeln hat. 

Mit Ausnahme von einigen geringen Mängeln 

konnte im Jahr 2010 wieder festgestellt werden, 

dass die Landwirte im Landkreis Traunstein die 

arzneimittel-rechtlichen Vorgaben eingehalten 

haben.  
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2010 wurden auch 9 Imker auf die korrekte Anwen-

dung von Mitteln zur Bekämpfung der Varroa-Milbe 

(einem Bienenparasiten, der großen wirtschaftlichen 

Schaden anrichtet) überprüft. Hier gab es keine Be-

anstandungen. Die kontrollierten Bienenhalter 

haben die Arzneimittel alle korrekt angewendet und 

diesbezüglich gibt es keinen Zweifel daran, dass 

Honig aus unserem Landkreis bedenkenlos verzehrt 

werden kann. 

Wie oben erwähnt werden, auch die derzeit 40 

Tierarztpraxen und -kliniken im Landkreis Traun-

stein regelmäßigen Kontrollen unterzogen. Auch 

hier muss sichergestellt sein, dass die Tierärzte nur 

für die jeweilige Tierart zugelassene Arzneimittel 

verwenden und diese auch korrekt an die Tiere 

verabreichen.  

 

Des Weiteren sind 23 Tierheilpraktiker im Landkreis 

gemeldet. Auch wenn die Homöopathika keine zu-

gelassenen Arzneimittel sind, unterliegen sie dem 

Arzneimittelgesetz. So dürfen Tierheilpraktiker im 

Gegensatz zu Tierärzten z. B. keine Arzneimittel 

abgeben, sondern nur bei ihren Patienten anwen-

den, Diese Anwendung muss genau dokumentiert 

werden. 

Das Veterinäramt ist aber nicht nur für die Kontrol-

len zuständig. Es ist natürlich auch Ansprechpartner 

für alle arzneimittelrechtlichen Fragen vor allem von 

Tierärzten, z. B. wenn ein Medikament für eine be-

stimmte Krankheit in Deutschland nicht im Handel 

erhältlich ist und nur aus dem Ausland bezogen 

werden kann. 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich im 

Jahr 2010 im Landkreis Traunstein ein verantwor-

tungsvoller Umgang mit Tierarzneimitteln bei allen 

Berufsgruppen (Tierärzte, Nutztierhalter, 

Einzelhändlern und Tierheilpraktikern) bestätigt hat. 
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FUTTERMITTELRECHT 
 

Die amtliche Futtermittelüberwachung an der Regie-

rung von Oberbayern ist für alle an der Herstellung, 

Erzeugung, Bearbeitung, dem Verkehr und der Ver-

wendung von Futtermitteln beteiligten Unternehmen 

und für alle Nutztierhalter in ganz Bayern zuständig. 

Die Futtermittelkontrolleure führen Betriebs- und 

Buchprüfungen in Futtermittelunternehmen durch. 

Auch die Primärerzeugung von Futtermitteln und die 

Fütterung der Tiere, wie z. B. die Einhaltung des 

Verfütterungsverbotes für tierische Eiweiße an 

bestimmte Nutztiere, werden auf den landwirt-

schaftlichen Betrieben überprüft.  

Weitere Aufgaben sind z. B. das Führen von Unter-

nehmensregistern sowie das Erteilen von Zulassun-

gen und Genehmigungen. 

Außerdem werden bei Herstellern, Händlern, Land-

wirten und bei sonstigen Kontrollstellen Futtermittel-

proben gezogen. Und auch Futtermittel für Heim-

tiere sind in die Überwachung mit einbezogen. 

Die Auswahl erfolgt dabei risikoorientiert, d. h. die 

Proben werden gezielt in kritischen Bereichen 

entnommen. Die Proben werden anschließend auf 

verschiedene Parameter hin untersucht, wie z. B. 

Zusatzstoffe, gentechnisch veränderte Organismen, 

Antibiotika, Dioxine, Schädlingsbekämpfungsmittel, 

Schwermetalle und tierische Bestandteile. 

 

Die Futtermittelüberwachung trägt so zu einer 

lückenlosen Kontrolle der gesamten Futtermittel- 

und Lebensmittelkette ("vom Acker bis zum Teller“) 

bei. Rückstände und Kontaminationen sollen 

aufgespürt und reduziert werden. Dazu sind die 

einzelnen Kontrollsysteme, wozu auch die Umwelt-

überwachung gehört, intensiv miteinander vernetzt. 

 

Wie oben erwähnt, ist für den Vollzug des 

Futtermittelrechts die Regierung von Oberbayern 

zuständig. Die Entnahme von Futtermittelproben 

erfolgt aber in der Regel durch die Veterinärassis-

tenten der Landratsämter.  

So wurden 2010 bei Futtermittelherstellern, -hän-

dlern und Landwirten insgesamt 63 Futtermittelpro-

ben durch das Veterinäramt Traunstein gezogen 

und zur weiteren Prüfung an das Bayerische Lan-

desamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

übersandt. 

Bei der Untersuchung dieser Proben wurde nur ein 

Mineralfutter für Rinder bemängelt, das einen deut-

lich geringeren Selengehalt aufwies, als vom Her-

steller angegeben. Es mussten in keinem Fall Buß-

gelder oder Strafen verhängt oder gar Futtermittel 

aus dem Verkehr gezogen werden.  

 

Weitere 27 Futtermittelkontrollen wurden im Rah-

men der Cross Compliance-Kontrollen im Beisein 

eines Futtermittelkontrolleurs der Regierung direkt 

bei den Landwirten vor Ort durchgeführt. Hierbei 

gab es keine Beanstandungen. 

 

Außerdem müssen immer noch sog. Strahlen-

schutzproben bei Futtermitteln genommen werden, 

um eventuelle Kontaminationen durch die Tscherno-

byl-Katastrophe festzustellen. 2010 wurden im  
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Landkreis 4 Proben gezogen und zwar bei Futter-

mais, Wiesengras und Raps.  

Erhöhte Strahlenwerte waren aber nicht nachzu-

weisen. 
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GEFÄHRLICHE TIERE (LStVG) 

Viele Menschen begnügen sich heute nicht mehr 

mit der Haltung von gewöhnlichen Haustieren, wie 

Hund, Katze oder Wellensittich. So berichten die 

Medien immer wieder von Privatpersonen, die sich 

zuhause Riesenschlangen, Leoparden oder 

Krokodile halten. 

 

Für die Haltung von gefährlichen Tieren muss 

allerdings von der Stadt-, bzw. Gemeindeverwal-

tung zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit eine 

Genehmigung erteilt werden. Dafür muss der Tier-

halter ein sogenanntes „berechtigtes Interesse“ 

vorweisen. Dies wäre z. B. Gewinnung von Seren 

von Gifttiere für die Medizin oder die Teilnahme an 

Zuchtprogrammen für die Arterhaltung seltener 

Tiere. Ein solches Interesse an der Haltung von 

Exoten, kann aber in den seltensten Fällen 

nachgewiesen werden. 

 

Zu den als gefährlich eingestuften Tieren gehören 

nicht nur giftige Schlagen und Raubkatzen, sondern 

auch z. B. alle Arten von Affen, männliche Kamele, 

Schnappschildkröten und Bisons. 
 

Der Schutz der Menschen steht bei der Haltung 

dieser Tiere natürlich an erster Stelle und die 

Zuständigkeit dafür liegt bei der jeweiligen Kom-

mune. Die Veterinärämter stehen diesen nur 

beratend zur Seite.  

Für gefährliche Tiere sind in der Regel spezielle 

Haltungseinrichtungen vorgeschrieben, wie z. B. 

ausbruchsichere Zwinger oder absperrbare Terra-

rien. Es darf hier aber auch der Tierschutzaspekt 

nicht aus den Augen verloren werden, denn auch 

gefährliche Tiere müssen artgerecht gehalten 

werden.  

Wenn die Gemeinden eine solche Tierhaltung 

gemeinsam mit Hilfe des Veterinäramtes überprüfen, 

werden tierschutzrechtlichen Vorgaben also gleich 

mitkontrolliert. 

 

Am häufigsten werden im Landkreis Traunstein an 

das Veterinäramt Anfrage der Gemeinden bezüglich 

der Haltung von 

als gesteigert 

aggressiv einge-

stuften Hunderas-

sen gerichtet. Die 

Haltung von die-

sen landläufig als 

Kampfhunde be-

zeichneten Tieren 

ist für einige Ras-

sen gar nicht 

erlaubt, für andere 

(wie z. B. den Rottweilern) nur, wenn ein Wesens-

test eines speziell dafür ausgebildeten Gutachters 

für den einzelnen Hund vorliegt. Dieser gibt dann 

auch Empfehlungen, unter welchen Voraussetzun-

gen der Hund gehalten werden kann. Hier geht die 

Spanne von Haltung ohne jegliche Vorsichtsmaß-

nahmen, da der Hund als völlig ungefährlich einge-

stuft wird, über Anlein- und Maulkorbpflicht bis hin 

zum Urteil, dass der Hund für eine Haltung durch 
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den Privathalter aufgrund der gesteigerten 

Aggressivität gar nicht geeignet ist.  

 

Ein Teil des Gutachtens befasst sich immer auch 

mit der Beurteilung des Hundebesitzers, ob dieser 

als gewissenhafter „Kampfhundehalter“ eingestuft 

werden kann. Denn häufig geht nur deshalb eine 

Gefahr von den Hunden aus, weil der Eigentümer 

nicht die nötige Zuverlässigkeit und auch nicht die 

entsprechende Sachkenntnis hat, um das Tier 

führen zu können. 

 

Die Ursache der Beißvorfälle, über die man fast 

täglich in der Zeitung lesen kann, liegt zum großen 

Teil an der falschen – oder völlig fehlenden – 

Erziehung von Hunden und auch am unsachge-

mäßen und fahrlässigen Umgang mit diesen Tieren 

durch deren Halter. 

 

 

Des Weiteren zeigt sich immer wieder, dass die 

Halter von Schlangen, Skorpionen oder giftigen 

Spinnen bis auf wenige Ausnahmen meist in Per-

sonenkreisen zu finden sind, die als nicht besonders 

zuverlässig gelten. 

Der unter Tierschutz bereits erwähnte Schlangen-

halter, hat sein Tier z. B. nicht direkt freiwillig unver-

sorgt zurückgelassen, sondern weil er eine Haft-

strafe antreten musste 

 

Aufgrund der Häufung solcher Vorfälle gehen die 

Gemeinden auch immer mehr dazu über, die Hal-

tung von gefährlichen Tieren generell zu untersa-

gen. 

Dies ist auch im Sinne des Veterinäramtes, da eine 

artgerechte Haltung von „normalen“ Haustieren 

meist schon schwierig genug ist und Probleme mit 

der Exotenhaltung oft schon vorprogrammiert sind.  
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